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BGB § 1004 Abs. 1 S. 2 
Zum Inhalt einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit 
 
1. Die Aufbringung einer Schicht Unterboden auf einem Grundstück kann eine Beein-
trächtigung des Eigentums i. S. v. § 1004 BGB darstellen. 
2. Eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit, die berechtigt, „eine Erdgasleitung mit Kabel und 
Zubehör in einem Schutzstreifen von 10 m Breite zu errichten, zu betreiben, zu unterhalten, 
instandzusetzen, zu erneuern, zu beaufsichtigen oder zu entfernen und zu diesem Zweck (die 
betroffenen Grundstücke) zu benutzen oder von beauftragten Dritten benutzen zu lassen“, 
verpflichtet den Grundstückseigentümer nicht, eine Geländeanpassung zu dulden. 
 
(Leitsätze der DNotI-Redaktion) 










